
  

 
 

   
 

 

Anlage zum Vertrag 

 

Vergütungsordnung für Aufwandsentschädigungen für externe Gutachter/-innen in den 

Programmen Erasmus+ Jugend und Europäisches Solidaritätskorps (ESK): 

 

Grundsätze: 

Die Bewertungstätigkeit ist freiberuflich angelegt und wird mit JUGEND für Europa schriftlich 
vereinbart. Für die Tätigkeit für JUGEND für Europa wird eine Rechnung ausgestellt. Die 
Aufwandsentschädigungen beziehen sich auf die Anzahl der zu begutachtenden Anträge und 
Verwendungsnachweise und alle damit verbundenen Tätigkeiten sowie auf die Teilnahme an 
verpflichtenden Veranstaltungen von JUGEND für Europa und verstehen sich zuzüglich der 
gesetzlichen Umsatzsteuer, sofern sie anfällt. Hierzu geben die externen Gutachter/-innen zu 
Vertragsbeginn eine Erklärung mittels Formular ab. 
Für im Ausland lebende und steuerpflichtige Gutachter/-innen wird die Umsatzsteuer ggf. aufgrund 
des anzuwendenden reverse-charge-Verfahrens (§13b UStG) direkt von JUGEND für Europa 
abgeführt. 
Alle weiteren Steuern und Abgaben auf das Entgelt liegen je nach Landesgesetzgebung ausschließlich 
in der Verantwortung der Gutachterin/des Gutachters. 
 

Folgende Vergütungen sind vorgesehen: 

 

  2022 2023 2024 2025 2026 2027 

LA1 alle Formate             

Vergütung pro Antrag 70 € 71 € 73 € 74 € 76 € 77 € 

Vergütung pro Verwendungsnachweis 43 € 44 € 45 € 46 € 47 € 48 € 

LA2 Kooperationspartnerschaften             

Vergütung pro Antrag in der KA220 151 € 154 € 158 € 161 € 165 € 168 € 

Erstellung Konsolidierung pro 
Antrag/Verwendungsnachweis 22 € 22 € 23 € 23 € 24 € 24 € 

Vergütung pro Verwendungsnachweis in der 
KA205 (Erasmus+ JUGEND IN AKTION) oder  
der KA220 (Erasmus+ Jugend) ohne Intellectual 
Outputs/Project Results 108 € 110 € 113 € 115 € 118 € 120 € 

Vergütung pro Verwendungsnachweis in der 
KA205 (Erasmus+ JUGEND IN AKTION) oder  
der KA220 (Erasmus+ Jugend) mit Intellectual 
Outputs/Project Results 172 € 176 € 180 € 184 € 188 € 192 € 

LA2 Small-scale Partnerships             

Vergütung pro Antrag in der KA210 86 € 88 € 90 € 92 € 94 € 96 € 

Vergütung pro Verwendungsnachweis 43 € 44 € 45 € 46 € 47 € 48 € 

  



  

 
 

   
 

 

ESK Solidaritätsprojekte             

Vergütung pro Antrag 54 € 55 € 56 € 58 € 59 € 60 € 

Aufwandsentschädigung für Schulungen             

Basisschulung für Neueinsteiger 
(zzgl. Reise- und Aufenthaltskosten) 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

physische Jahrestagung 
(zzgl. Reise- und Aufenthaltskosten) 165 € 165 € 165 € 165 € 165 € 165 € 

Online-Schulungen bis 2 Stunden 25 € 25 € 25 € 25 € 25 € 25 € 

Online-Schulungen bis 4 Stunden 40 € 40 € 40 € 40 € 40 € 40 € 

 

Sonstige Erstattungen  

Bei Präsenzveranstaltungen werden die Kosten für Unterkunft und Verpflegung ebenfalls von 

JUGEND für Europa übernommen.  

 

Für notwendige Reisen, z.B. zu den verpflichtenden Veranstaltungen, erstattet JUGEND für Europa 

die Reisekosten in Anlehnung an die Regeln des Bundesreisekostengesetzes (BRKG). Die 

Reisekostenvergütung erfasst insoweit abweichend von § 1 Abs. 2 BRGK ausschließlich die Fahrt- und 

Flugkostenerstattung (§ 4 BRKG) sowie die Wegstreckenentschädigung (§ 5 BRKG). Weitere 

Erstattungsansprüche, wie Tagegeld, Übernachtungsgeld, Auslagenerstattung bei längerem 

Aufenthalt am Geschäftsort, Aufwands- und Pauschvergütung, oder Erstattung sonstiger Kosten 

bestehen nicht. 

 

Vergütungsverfahren  

Je durchgeführte Bewertung erhält die Gutachterin/der Gutachter eine pauschale Aufwands-

entschädigung gemäß der oben angeführten Vergütungstabelle. Die Zahlung erfolgt nach Abschluss 

der Begutachtung(en). Die Gutachterin/der Gutachter ist verpflichtet, das Honorar bei JUGEND für 

Europa in deutscher oder in englischer Sprache in Rechnung zu stellen und – sofern zutreffend - 

dabei die Umsatzsteuer gesondert auszuweisen. Jede Rechnung muss eine nachvollziehbare, 

tabellarische Aufstellung der in dem jeweiligen Abrechnungszeitraum ausgeführten Tätigkeiten 

beinhalten. Bei Verwendungsnachweisen sind zusätzlich die Projektnummern der begutachteten 

Projekte bei der Abrechnung mit anzugeben. 

 

 
 

 

 

 

 

Stand: 03.01.2022  


